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Freizügigkeit im Gemeinsamen Markt
Dr. Heinz Commer, Bonn

E ine der widitigsten Verordnungen, die die EWG- 
Kommission 1961 herausgeben wird, ist ' die 

Verordnung über die Freizügiglceit der Arbeitnehmer 
innerhalb des Gemeinsamen Marktes. Grundlage die
ser Verordnung sind die Bestimmungen der Artikel 
48 und 49 des EWG-Vertrages. Nadi Artikel 48 des 
Römisdien Vertrages muß spätestens bis zum Ende 
der Übergangszeit innerhalb der Gemeinsdiaft die 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer hergestellt werden. 
Freizügigkeit im Sinne des EWG-Vertrages umfaßt 
die Absdiaffung jeder auf der Staatsangehörigkeit be
ruhenden untersdiiedlidien Behandlung der Arbeit
nehmer der EWG-Mitgliedstaaten in Besdiäftigung, 
Entlohnung und sonstige^ Arbeitsbedingungen. Frei
zügigkeit gibt den Arbeitnehmern das Redit, sidi in 
allen EWG-Ländern gleidibereditigt um tatsädilidi- 
angebotene Stellen zu bewerben, sidi zu diesem 
Zwedc im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu 
bewegen, sidi dort aufzuhalten sow ie nadi den für 
die Arbeitnehmer jedes EWG-Staates geltenden 
Redits- und Verwaltungsvorsdiriften eine Besdiäf
tigung auszuüben.
Der Artikel 49 des Vertrages sieht Maßnahmen vor, 
um die Freizügigkeit der Arbeitnehmer im Sinne des 
Artikels 48 fortsdireitend herzustellen; insbesondere 
soll eine enge Zusammenarbeit zwisdien den einzel- 
staatlidien Arbeitsverwaltungen hergestellt werden 
und eine fortsdireitende Beseitigung von  Verw al
tungsverfahren und Praktiken sowie der für den Zu
gang zu verfügbaren Arbeitsplätzen vorgesdiriebenen 
Fristen, deren Beibehaltung die Freizügigkeit behin
dern würde, erfolgen. Nadi Artikel 49 soll weiter die 
Sdiaffung geeigneter Verfahren für die Zusammen
führung und den Ausgleidi von Angebot und Nadi
frage auf dem Arbeitsmarkt zu Bedingungen erfolgen, 
die eine ernsthafte Gefährdung der Lebenshaltung 
und des Besdiäftigungsstandes in den einzelnen Ge
bieten und Industrien aussdiließen. Sdiließlidi sdireibt 
Artikel 49 vor, daß die Freizügigkeit fortsdireitend 
hergestellt werden soll. Die Vorsdiläge der Kommis
sion beziehen sidi daher zunädist auf Maßnahmen für 
einen ersten Zeitabsdinitt.’ Jedodi wurden von  ihr 
audi Gesiditspunkte für die Weiterführung der einge- 
leiteten Maßnahmen erarbeitet. V or allem ist vorge
sehen, daß im zweiten Zeitabsdinitt die Bevorredi- 
tigung des einheimisdien Arbeitsmarktes aufgehoben 
werden soll. A uf dieses Vorredit soll vielmehr nur 
nod i im Fall einer ernstlidien Gefährdung der Lebens
haltung und des Besdiäftigimgsstandes in einzelnen 
Gebieten und Industrien zurüdcgegriffen werden kön

nen. Ferner hat die Kommission die Absidit, durdi 
Verstärkung der Zusammenarbeit zwisdien den ein
zelnen nationalen Arbeitsverwaltungen den Ausgleidi 
von allen Angeboten und Arbeitsgesudien in der Ge
meinsdiaft zu fördern. In einem dritten Zeitabsdinitt 
ist die Beseitigung der letzten Hindernisse für die 
Freizügigkeit vorgesehen.
Der erste Zeitabsdinitt für die Durdiführung der Frei
zügigkeit ist bis zum 31.12. 1960 festgelegt. Bis zu 
diesem Zeitpunkt wird die Besdiäftigung von  Staats
angehörigen anderer Mitgliedstaaten nodi an die Lage 
auf dem einheitlidien Arbeitsmarkt gebunden.
Für ein abgestimmtes Vorgehen der Mitgliedstaaten 
wurde die Sdiaffung eines Beratenden Aussdiusses, 
der aus Vertretern der Regierungen, der Arbeitgeber 
und der Arbeitnehmer in gleidien Anteilen zusam
mengesetzt ist, und eines aus den Regierungsver
tretern gebildeten Aussdiusses vorgesdilagen. Ferner 
soll ein „Besonderes Büro" eingeriditet werden, durdi 
das auf der Ebene der „Sedis" der Ausgleidi von  
Stellenangeboten und Arbeitsgesudien koordiniert 
werden soll.
Sdiließlidi muß nodi darauf hingewiesen werden, daß 
die Maßnahmen der Kommission auf dem Gebiet der 
Zusammenführung und des Ausgleidis von  Angebot 
und Nadifrage durdi Maßnahmen ergänzt werden, die 
eine besdileunigte Berufsausbildung der Ungelernten 
oder für die Besdiäftigung in einem anderen Mit
gliedstaat unzureidiend vorgebildete Arbeitskräfte 
vorsieht.

VORRANG FUR DEN ARBEITSMARKT 
DER GEMEINSCHAFT 

Während die Verordnung über die Freizügigkeit der 
Abeitnehmer innerhalb der Gemeinsdiaft nahezu bei 
allen amtlidien und den sonstigen in Frage kommen
den Stellen anders als fast alle anderen Brüsseler 
Entwürfe auf Zustimmung stieß, hat die Kommission 
mit einer einzigen, aber sehr widitigen Vorsdirift vor 
allem in der Bundesrepublik W idersprudi hervorge
rufen. Artikel 43 des Verordnungsentwurfs sieht vor, 
daß den Arbeitnehmern der EWG-Länder eine Bevor- 
reditigung gegenüber den Arbeitnehmern dritter Län
der hinsiditlidi der Belegung verfügbarer Arbeits
plätze in der Gemeinsdiaft zusteht. Zum W ortlaut 
dieser Vorsdirift und zur praktisdien Bedeutung: In 
einem Drittstaat außerhalb der Gemeinsdiaft darf 
ein Stellenangebot in den Berufen oder Gebieten, in 
denen die Mitgliedstaaten vierteljährlidi ein Über
angebot an Arbeitskräften melden, erst vierzehn Tage
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nadi der Mitteilung des Stellenangebots an die M it
gliedsländer versandt werden. A lso: Ein italienisdier 
Bewerber z. B. hat Vorrang vor seinem sdiweize
risdien Mitbewerber, Diese Vorsdirift ist in der Bun
desrepublik auf Widerstand gestoßen, weil man hierin 
eine unbereditigte Absdinürung der Gemeinsdiaft in 
der Arbeitsmarktpolitik erblidct. Von seiten der Kriti
ker wurde erwähnt, daß sidi hier eine gewisse Paral
lele gegenüber der Erriditung des Gemeinsamen Zoll
tarifs und seiner absdinürenden Außenwirkung er
gibt. Gewiß sind diese Argumente durdiaus beredi
tigt; dodi darf auch die „andere Seite" nidit zu vor
eilig mit einer Handbewegung abgetan werden. Ita
lien podit nidit ganz zu Unredit auf eine gewisse Be- 
vorreditigung bei der gemeinsamen Arbeitsmarktpoli
tik. Es war in Straßburg bei den Sitzungen des Euro
päisdien Parlaments wirklidi nidit wenig beein- 
drudcend, mit welcher Eindringlichkeit die italieni
schen Abgeordneten sich hier einsetzten. Dabei kön
nen sidi die Italiener, die mit bemerkenswert gutem 
Gespür und geschickter Taktik bei den entscheidenden 
Sitzungen von EWG-Kommission und EWG-Minister- 
rat verfuhren und sdiließlich ihren Standpunkt durch
setzten, durchaus auf die Notlage ihrer „Entwick
lungsgebiete" berufen.
DIE GEGENWÄRTIGE LAGE DER ARBEITSMÄRKTE 
IN DER GEMEINSCHAFT
Die Vorschriften über die Freizügigkeit wären rein 
theoretisch, wenn man nidit gleichzeitig die konjunk
turelle Lage auf den Arbeitsmärkten der Gemeinsdiaft 
untersudite. Dabei ist davon auszugehen, daß generell 
die Arbeitsmarktlage der Gemeinschaft zur Zeit durch 
eine starke Zunahme des Bedarfs an Arbeitskräften 
und durch einen Rückgang der Arbeitsmarktreserven 
gekennzeidinet ist. In der Bundesrepublik und in 
Luxemburg sowie in den Niederlanden kann man ge
radezu von einer Erschöpfung des Arbeitsmarktes 
sprechen. Aber auch in den anderen Ländern, w o die 
Reserven an Arbeitskräften zahlenmäßig größer sind 
als der Bedarf, bahnt sidi ein Überhang des Bedarfs 
in qualitativer Hinsidit an. In dem einzigen Land, wo 
noch bedeutende Reserven vorhanden sind, nämlich 
in Italien, ist das Arbeitskräftereservoir in qualita
tiver Hinsicht größer als in mengenmäßigem Umfang. 
Generell ist in der Gemeinschaft festzustellen, daß in 
qualitativer Hinsicht ein Mißverhältnis besteht. Die 
Stellenangebote betreffen im allgemeinen Fachbe
rufe; den vorhandenen Arbeitslosen mangelt es je 
doch häufig an Fachwissen.

Deshalb hat es die Kommission mit Recht als ihre 
Hauptaufgabe angesehen, die Engpässe dadurdi zu 
beseitigen, daß einmal eine bessere Verwendung der 
verfügbaren Arbeitskräfte an Ort und Stelle gewähr
leistet wird und daß zum anderen vor allem die be
rufliche Mobilität der Arbeitskräfte gesteigert wer
den soll. Wenn es sich um Spezialtätigkeiten handelt, 
so erscheint es zwedcmäßig, Umschulungs- und beruf
liche Ausbildungsprogramme aufzustellen. Ferner ist 
die Erweiterung der Ausbildungsprogramme für Er
wachsene, für den beruflichen Aufstieg und die be 
rufliche Fortbildung vorgesehen. Am wichtigsten aber 
ist die von der Kommission als notwendig erkannte 
Steigerung der Mobilität. Unter anderem ist hier eine 
Steigerung der Möglichkeiten vorgesehen, um die 
Stellenangebote und Arbeitsgesuche über die Länder
grenzen hinweg zusammenzubringen. Hier soll eine 
intensive Zusammenarbeit zwisdien Arbeitgeber, den 
Berufsorganisationen und den in Betracht kommenden 
Verwaltungen erfolgen.
Die Erfahrungen mit der Montanunion heißen uns 
nich,t sehr viel hoffen, daß die Mobilität der Arbeits
kräfte über die Grenzen gesteigert wird. Deshalb muß 
hier besonders viel getan werden; dabei muß das 
Problem des Arbeitsmarktes mit der Regionalplanung 
in Einklang gebracht werden; beispielsweise ließe 
sidi erwägen, daß in den mit Arbeitsreserven reich.- 
lidi versehenen Gebieten Süditaliens Industrien aus 
den Ländern der Gemeinschaft angesiedelt werden.
Es ist das Verdienst der EWG-Kommission, den in
teressierten Stellen eine Übersicht gegeben zu haben, 
in der die hauptsächlichen Berufe und Gebiete, in 
denen eine besonders hohe Zahl von Arbeitssuchen
den gemeldet war, aufgeführt sind. Für Italien sind 
hier die Zahlen besonders beachtlidi: Am  31.12. 1959 
betrugen die Arbeitsreserven an landwirtschaftlidien 
Hilfsarbeitern über 420 000, im Baugewerbe etwas 
mehr als 330 000, in der Metallerzeugung und Metall
verarbeitung etwa 110 000, in der Bekleidungsindu
strie 74 000, in der Nahrungsmittelindustrie ungefähr 
62 000, in der Tabakverarbeitung 59 000 sowie in den 
Spinnereien und W ebereien etwa 45 000. Die Gebiete, 
in denen diese Arbeitskräfte noch frei gewesen sind, 
waren vor allem Sizilien, Kalabrien, die Abruzzen 
und Ligurien. V or allem diese italienischen Zahlen 
zeigen, daß die Freizügigkeit der Arbeitnehmer im 
Gemeinsamen Markt durchaus zur Behebung der Eng
pässe im Arbeitsmarkt der Europäisdien Gemein
schaften beitragen kann.
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